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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102034000000

Leistungsbezeichnung I Vergnügungssteuer für Spielgeräte und
Spieleinrichtungen

Leistungsbezeichnung II Vergnügungssteuer für Spielgeräte und
Spieleinrichtungen

Typisierung 5 - Kommune: Regelung

Quellredaktion Baden-Württemberg

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund
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Modul Sachverhalt

Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage Vergnügungsteuersatzung der Stadt Karlsruhe in der
aktuellen Fassung.

Teaser Die Vergnügungssteuer wird nach den Vorschriften der
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Karlsruhe
erhoben.

Volltext Die Vergnügungssteuer wird nach den Vorschriften der
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Karlsruhe
erhoben.

Erforderliche Unterlagen Ausgefüllte Anmeldung der Vergnügungssteuer (Siehe
Formulare).

Zu jedem Gerät sind anzugeben

• Ort der Aufstellung
• Zulassungsnummer
• Nummer des Zählwerksausdrucks und Datum der
Kassierung
• Datum einer Neuaufstellung oder Entfernung im
Kalendermonat
• das Bruttoeinspielergebnis nach § 3 Abs. 1
• die berechnete Steuer unter Berücksichtigung des
Steuersatzes und der Mindeststeuer nach § 4 Abs. 1a

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

Als Nachweis sind vorzulegen die Zählwerksausdrucke
im Original (Gut lesbare Kopien können akzeptiert
werden) handschriftliche Korrekturen und Abzüge
werden nicht anerkannt. Differenzen im Einzelfall sind
zu erläutern.

Voraussetzungen Jeder Steuerschuldner hat für das Bereitstellen von
Spielgeräte und Spieleinrichtungen sowie
Sexdarbietungen, Sex- und Pornofilme im Stadtgebiet
Vergnügungsteuer zu entrichten. Der Steuerpflicht
unterliegt
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• das Bereitstellen von Spielgeräten und
Spieleinrichtungen einschließlich zum Spielen
geeig-neter Computer.
• steuerfrei sind insbesondere Spielgeräte für
Kleinkinder, auf Jahrmärkten oder zu Vorführ-zwecken
aufgestellte Geräte, Kegelbahnen, Billardtische,
Tischfußball, Dart und Musikauto-maten sowie Geräte,
die nachweislich zum Spielen nicht bereit stehen.

Der Steuerpflicht unterliegen

• die Veranstaltung von Sexdarbietungen jeglicher Art
• die Vorführung von Sex- und Pornofilmen oder
anderen Bilddarbietungen in Nachtlokalen, Bars und
anderen Unternehmen
• die Vorführung von Sex- und Pornofilmen in Kinos
• das Bereitstellen von Filmkabinen zur Vorführung von
Sex- und Pornofilmen

Haftungsschuldner

• Stellen mehrere Personen gemeinsam Geräte auf, so
liegt Gesamtschuldnerschaft vor
• Inhaber von Gaststätten haften, wenn ein Aufsteller
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt

Kosten Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 24 % des
Einspielergebnisses mindestens jedoch

• je Gerät und Monat in Spielhallen 160,00 Euro
• je Gerät und Monat an anderen Aufstellorten 80,00
Euro.

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit:

• je Gerät und Monat in Spielhallen 140,00 Euro
• je Gerät und Monat an anderen Aufstellorten 70,00
Euro.

Steuerfrei sind

• Spielgeräte für Kleinkinder
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• auf Jahrmärkten oder zu Vorführzwecken aufgestellte
Geräte
• Kegelbahnen, Billardtische, Tischfußball, Dart
• Musikautomaten
• sowie Geräte, die nachweislich zum Spielen nicht
bereit stehen

Verfahrensablauf Die Vergnügungssteuer ist vom Steuerpflichtigen
monatlich selbst zu berechnen und mit den
bereitgestellten Formularen anzumelden.

Meldepflichten und Steuerberechnung

Jeweils bis zum 15. Tag nach Ablauf des
Kalendermonats ist die Vergnügungsteuer selbst zu
berechnen und mit den Vordrucken der Stadt
Karlsruhe anzumelden. Ebenfalls bis spätestens am 15.
Tag nach Ablauf des Kalendermonats wird der
Steuerbetrag ohne weitere Aufforderung zur Zahlung
an die Stadt Karlsruhe fällig. Liegt eine
Einzugsermächtigung vor, wird der Betrag bei Fälligkeit
von der Kasse abgebucht.

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

• sind monatlich zu melden und die Steuer für jedes
einzelne Gerät zu berechnen.

Monatlich anzumelden sind auch die Geräte, die nicht
kassiert wurden, da auch in diesem Fall die monatliche
Mindeststeuer je Gerät entsteht, unabhängig von einer
künftigen Besteuerung des Einspielergebnisses im
Folgemonat.

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit

• sind monatlich mit der Anzahl je Aufstellort
anzumelde

Die Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung. Werden die
Meldepflichten nicht oder unzureichend erfüllt, können
die Besteuerungsgrundlagen geschätzt,
Verspätungszuschläge, Zwangsgelder und Bußgelder
festgesetzt werden.
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Steuerbescheide Der Erlass von Steuerbescheiden ist
nur dann erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer
von der Anmeldung abweichenden Steuer führt. Der
Erlass von Steuerbescheiden bleibt vorbehalten. Im
Falle einer Nachberechnung wird die Steuer einen
Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zur
Zahlung fällig.

Zu beachten sind die Ausführungen in der
Vergnügungsteuersatzung der Stadt Karlsruhe.

Bearbeitungsdauer

Frist Beachten Sie bitte die Hinweise in Ihrem Bescheid.

weiterführende
Informationen

Hinweise Im Hinblick auf eine gleichmäßige und gesetzmäßige
Durchführung der Besteuerung, haben die
Steuerpflichtigen für Kontroll- und Prüfzwecke
verschiedene Aufzeichnungspflichten zu erfüllen.
Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe können Aufstellorte zur
Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen und bei
Außenprüfungen aufsuchen. Die erforderlichen
Unterlagen und Aufzeichnungen sind auf Anforderung
oder bei einer Außenprüfung zur Einsichtnahme
bereitzustellen. Vertragliche Vereinbarungen zwischen
Automatenaufsteller und Inhaber der Räumlichkeiten
haben keinen Einfluss auf die Steuererhebung.

Rechtsbehelf Beachten Sie bitte die Hinweise in Ihrem Bescheid.

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal
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